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Längenmaße und Höhenangaben in Metern

Hinweise

Der Kartenausschnitt (ALKIS®) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand vom September 2024.

Bebauungsplan 
Bahrenfeld 71 (DESY-Projekt PETRA IV)

F R E I E  U N D  H A N S E S T A D T  H A M B U R G

Bezirk Altona                                      Ortsteil 217

Stand: 08.10.2024  Maßstab  1 : 2000 (im Original)

 Übersichtsplan M  1 : 20 000 
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§ 1

(1) Der Bebauungsplan Bahrenfeld 71 für das Gebiet zwi-
schen den Straßen Stiefmütterchenweg, Blomkamp, Luruper 
Hauptstraße, Luruper Chaussee, bestehendem DESY-Areal 
und Notkestraße (Bezirk Altona, Ortsteil 217) wird festgestellt. 
Das Gebiet setzt sich aus zwei Teilgeltungsbereichen zusam-
men und wird wie folgt begrenzt:

Geltungsbereich 1:

Nord- und Westgrenze des Flurstücks 4239, über das Flur-
stück 4386 (Luruper Hauptstraße) der Gemarkung Groß Flott-
bek, Nordwest- und Nordostgrenze des Flurstücks 1751, über 
das Flurstück 4252 (Stadionstraße), Ostgrenzen der Flurstücke 
1749 und 1748, Ost- Süd- und Westgrenze des Flurstücks 3409, 
über das Flurstück 3732 (Luruper Chaussee) der Gemarkung 
Bahrenfeld, über die Flurstücke 4337, 4258, 3909, 4239, 3909, 
3785, 3897, 3900 und 336, Südgrenze des Flurstücks 336, Süd- 
und Westgrenze des Flurstücks 337, Westgrenze des Flur-
stücks 338, Südgrenze des Flurstücks 3685, Süd- und West-
grenze des Flurstücks 3684 (Lise-Meitner-Park), über das 
Flurstück 227, Westgrenze des Flurstücks 216, Südgrenze des 
Flurstücks 218, über die Flurstücke 2512 (Stiefmütterchen-
weg), 2534 (Blomkamp) und 3444 (Luruper Drift) der Gemar-
kung Groß Flottbek.

Geltungsbereich 2:

Nordgrenze des Flurstücks 4094, über die Flurstücke 3895 und 
3783, Ostgrenzen der Flurstücke 4094, 4093 und 4092, über das 
Flurstück 387 (Notkestraße), Westgrenzen der Flurstücke 
4217, 4216 und 4100, Süd- und Ostgrenze des Flurstücks 4094 
der Gemarkung Groß Flottbek.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10a des Baugesetzbuchs werden beim 
Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niederge-
legt und ergänzend für jedermann zugänglich in das Internet 
eingestellt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei 
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim 
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann eine ent-
schädigungsberechtigte Person Entschädigung verlangen. 
Sie kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass sie die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
der entschädigungspflichtigen Person beantragt. Ein Ent-
schädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des 
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

Verordnung 
über den Bebauungsplan Bahrenfeld 71

Vom 17. Dezember 2024

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 
20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394 S. 1, 28), in Verbindung 
mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 9. Februar 2022 
(HmbGVBl. S. 104), § 81 Absatz 1 Nummer 2a der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. 
S. 525, 563), zuletzt geändert am 13. Dezember 2023 
(HmbGVBl. S. 443, 455), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hambur-
gischen Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (HmbBNatSchAG) vom 11. Mai 2010 (HmbGVBl. 
S. 350, 402), zuletzt geändert am 24. Januar 2020 (HmbGVBl. 
S. 92), in Verbindung mit § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 3. Juli 2024 (BGBl. I 
Nr. 225 S. 1, 10), § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 HmbBNat-
SchAG in Verbindung mit § 26 BNatSchG sowie § 9 Absatz 4 
des Hamburgischen Abwassergesetzes in der Fassung vom 
24. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am 
23. Januar 2018 (HmbGVBl. S. 19, 27), wird verordnet:
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 1. Die Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim-
mung „Stiftung Deutsches Elektronen Synchrotron 
(DESY)“ dienen der Unterbringung von anwendungsori-
entierten Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. 
Zulässig sind Forschungs- und Laboreinrichtungen mit 
zugehörigen Verwaltungsnutzungen, Produktions-, Werk-
statt-, Labor- und Lagerflächen sowie Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 Absatz 1 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. 
I S. 3787), zuletzt geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176 
S. 1, 6). Ausnahmsweise können der Versorgung des 
Gebiets dienende Betriebe und vollständig dienstleis-
tungsorientierte Betriebe zugelassen werden, soweit sie 
räumlich und funktional untergeordnet sind.

 2. Ausnahmsweise können oberirdische Anlagen wie Wege, 
Dachfenster, Ausstiegsbauwerke und technische Anlagen 
auf den mit „(A)“ gekennzeichneten, festgesetzten Flächen 
für unterirdische Anlagen bis zu maximal 10 vom Hundert 
(v. H.) der mit „(A)“ gekennzeichneten Fläche zugelassen 
werden, sofern sie funktional oder konstruktiv für die 
unterirdische Anlage erforderlich sind.

 3. Im Gewerbegebiet sind Bordelle und bordellartige 
Betriebe, Tankstellen und Beherbergungsbetriebe nach § 8 
Absatz 2 BauNVO unzulässig. Ausnahmen nach § 8 Ab- 
satz 3 Nummern 2 und 3 BauNVO für Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie 
Vergnügungsstätten (insbesondere Spielhallen, Wettbüros 
und ähnliche Unternehmen im Sinne des § 1 Absatz 2 des 
Hamburgischen Spielhallengesetzes vom 4. Dezember 
2012 (HmbGVBl. S. 505), zuletzt geändert am 17. Februar 
2021 (HmbGVBl. S. 75, 77), die der Aufstellung von Spiel-
geräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten dienen) und 
Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Dar-
stellungen oder auf Handlungen mit sexuellem Charakter 
ausgerichtet ist, sowie Gewerbebetriebe, bei denen die 
kommerzielle Unterhaltung der Besuchenden und der 
Amüsierbetrieb im Vordergrund stehen (insbesondere 
Musikspielstätten) werden ausgeschlossen.

 4. Innerhalb der Fläche für Sportanlagen darf die für bauli-
che Anlagen festgesetzte Grundfläche von 4 000 m² durch 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen 
und Stellplätze mit ihren Zufahrten ein Maß von insge-
samt 5 000 m² nicht überschreiten.

 5. Auf dem mit „(A)“ gekennzeichneten Bereich der festge-
setzten Flächen für unterirdische Anlagen sind die Ober-
kanten der Dächer der Bauwerke zu mindestens 30 v. H. 
mit einem mindestens 80 cm starken durchwurzelbaren 
Substrataufbau, zu mindestens 30 v. H. mit einem mindes-
tens 60 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau und 
zu mindestens 30 v. H. mit einem mindestens 30 cm star-
ken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 
intensiv zu begrünen. Die Begrünung ist dauerhaft zu 
erhalten.

 6. In dem mit „(A)“ gekennzeichneten Bereich der festgesetz-
ten Flächen für unterirdische Anlagen sind Einhausungen 
von technischen Bauwerken und Ausstiegsbauwerken mit 
Vegetationsrankgerüsten auszustatten und zu begrünen. Je 
Meter Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwen-
den. Je Pflanze ist eine offene Pflanzscheibe von mindes-
tens 0,5 m², eine Pflanzgrube mit mindestens 0,5 m Tiefe 
und ein durchwurzelbares Bodenvolumen von mindestens 
1 m. zu berücksichtigen. Die festgesetzten Fassadenbegrü-
nungen sind dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen von der 
Verpflichtung zur Fassadenbegrünung sind Bauteile, die 
zwingend zu öffnen sind oder der Belichtung von Innen-
räumen dienen. Alternativ zur Fassadenbegrünung ist 

auch die Eingrünung der technischen Bauwerke und Aus-
stiegsbauten beispielsweise in Form von Hecken möglich. 

 7. In der mit „(B)“ bezeichneten Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Parkanlage können auf bis zu 40 v. H. der Flä-
che ausnahmsweise private Kleingärten, Grabeland und 
Gemeinschaftsgärten zugelassen werden, sofern die öffent-
liche Erholungsfunktion der Parkanlage gewahrt bleibt.

 8. Auf den Flächen für Sport- und Spielanlagen, den Flächen 
für den Gemeinbedarf und in dem Gewerbegebiet sind die 
Dachflächen von Gebäuden mit einer Neigung von bis zu 
20 Grad herzustellen und mit einem mindestens 15 cm 
starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen, flä-
chendeckend intensiv und mit standortgerechten Stauden 
und Gräsern zu begrünen. Die Dachbegrünung ist dauer-
haft zu erhalten. Von einer Begrünung kann nur in den 
Bereichen abgesehen werden, die als Terrassen dienen 
oder für die Belichtung, die Be- und Entlüftung, die Brand-
schutzeinrichtungen oder die Aufnahme von technischen 
Anlagen, mit Ausnahme von Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie, vorgesehen sind. Der zu begrünende 
Dachflächenanteil muss mindestens 50 v. H. betragen. 
Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind auf 
den begrünten Dachflächen ausschließlich in aufgestän-
derter Form auszuführen und so anzuordnen, dass eine 
dauerhafte Begrünung sowie deren Pflege sichergestellt 
werden kann.

 9. Auf den Flächen für den Gemeinbedarf, den Flächen für 
Sport- und Spielanlagen und im Gewerbegebiet sind fens-
terlose Gebäudefassaden und Außenwände von Gebäuden, 
deren Fensterabstand mehr als 4 m beträgt, mit Vegeta-
tionsrankgerüsten auszustatten und zu begrünen. Je Meter 
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. Je 
Pflanze ist eine offene Pflanzscheibe von mindestens 
0,5 m², eine Pflanzgrube mit mindestens 0,5 m Tiefe und 
ein durchwurzelbares Bodenvolumen von mindestens 1 m³ 
zu berücksichtigen. Die festgesetzten Fassadenbegrünun-
gen sind dauerhaft zu erhalten.

10. Auf den Flächen für den Gemeinbedarf ist je sechs Stell-
plätze ein großkroniger Baum anzupflanzen. Stellplatzan-
lagen sind mit Hecken oder frei wachsenden Sträuchern 
einzufassen und dauerhaft zu erhalten.

11. Im Bereich der festgesetzten Gemeinbedarfsflächen sind 
mindestens 45 großkronige und 45 kleinkronige Bäume zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

12. Für festgesetzte Baum- und Strauchanpflanzungen gelten 
folgende Vorschriften:

a) Es sind standortgerechte Laubgehölze zu verwenden.

b) Großkronige Bäume müssen einen Stammumfang von 
mindestens 18 cm, kleinkronige Bäume einen Stamm-
umfang von mindestens 16 cm, in 1 m Höhe über dem 
Erdboden gemessen, aufweisen.

c) Im Kronenbereich jedes anzupflanzenden Baumes ist 
eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m² 
anzulegen und zu erhalten.

13. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind 
Geländeaufhöhungen und Abgrabungen sowie Ablagerun-
gen im Kronenbereich zu erhaltender Bäume unzulässig.

14. Für die zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern festge-
setzten Flächen sind bei Abgang Ersatzpflanzungen mit 
großkronigen Bäumen und hochwachsenden Sträuchern 
so vorzunehmen, dass der Charakter einer geschlossenen 
Gehölzpflanzung erhalten bleibt. Die mit „(F)“ bezeich-
nete Fläche für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
sowie von Gewässern kann maximal dreimal durch eine 
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Zu- und Ausfahrt von jeweils höchstens 10 m Breite unter-
brochen werden.

15. Für zu pflanzende und zu erhaltende Bäume sind bei 
Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

16. Innerhalb der mit „M1“ bezeichneten Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ist ein Gewässer mit Wei-
dengebüschen und Röhricht dauerhaft zu erhalten.

17. Innerhalb der mit „M2“ bezeichneten Fläche für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft ist ein naturnahes Gewässer 
mit einer Größe von mindestens 1 600 m² anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. 

18. Innerhalb der mit „M3“ und „M7“ bezeichneten Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ist je ein Klein-
gewässer dauerhaft zu erhalten. 

19. Innerhalb der mit „M4.1“ und „M4.2“ bezeichneten Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
 Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine 
Feuchtwiese mit einem Großseggenried dauerhaft zu 
erhalten.

20. Innerhalb der mit „M5“ und „M6“ bezeichneten Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft ist je ein natur-
nahes Kleingewässer mit einer Größe von zusammen min-
destens 800 m² anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

21. Zum Ausgleich des zu erwartenden Eingriffs in Natur und 
Landschaft und für Ausgleichsmaßnahmen werden den 
Flächen für den Gemeinbedarf die mit „Z1“ bezeichnete 
Fläche des Flurstücks 1262 der Gemarkung Sülldorf, die 
mit „Z2“ bezeichnete Fläche des Flurstücks 6168 (teil-
weise) der Gemarkung Rissen, die mit „Z3“ bezeichnete 
Fläche des Flurstücks 9266 der Gemarkung Schnelsen und 
die mit „Z4“ bezeichnete Fläche des Flurstücks 151 (teil-
weise) der Gemarkung Rissen außerhalb des Plangebiets 
zugeordnet.

22. Die Flutlicht-Leuchten für die Sportstätten sind zum 
Schutz von wild lebenden Tierarten ausschließlich mit 
Leuchtmitteln mit maximal 4000 Kelvin zulässig. Die 
Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von Insekten 
staubdicht geschlossen auszuführen und dürfen eine Ober-
flächentemperatur von 60 Grad Celsius nicht überschrei-
ten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie 
auf angrenzende Wasserflächen, Gehölze oder Grünflä-
chen ist unzulässig. Die Lichtquellen sind bis maximal 
22 Uhr zu betreiben. Sonstige Außenleuchten sind zum 
Schutz von wild lebenden Tierarten ausschließlich mit 
Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur, maximal 
3000 Kelvin zulässig. Die Leuchtgehäuse sind gegen das 
Eindringen von Insekten staubdicht geschlossen aus-
zuführen und dürfen eine Oberflächentemperatur von 
60 Grad Celsius nicht überschreiten. Eine Abstrahlung 

oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende Wasser-
flächen, Gehölze oder Grünflächen ist unzulässig. 

23. Innerhalb der Fläche für Sport- und Spielanlagen, den Flä-
chen für den Gemeinbedarf und des Gewerbegebietes ist 
das anfallende Niederschlagswasser auf den jeweiligen 
Grundstücken offen zurückzuhalten und zu versickern, 
sofern es nicht gesammelt und genutzt wird. Die für die 
offene Versickerung vorgesehenen Flächen sind als Vege-
tationsflächen anzulegen und standortgerecht zu bepflan-
zen. Die Bepflanzung ist zu erhalten. Sofern eine oberflä-
chennahe Rückhaltung und Versickerung nicht möglich 
ist, kann die Rückhaltung und Versickerung auch durch 
unterirdische Anlagen (zum Beispiel Mulden-Rigolen-
Systeme, Rigolen, Zisternen) erfolgen. Für die an der Not-
kestraße belegenen Flächen für den Gemeinbedarf und das 
Gewerbegebiet kann ausnahmsweise eine Einleitung des 
Niederschlagswassers in das Siel in der Notkestraße zuge-
lassen werden, sollte im Einzelfall keine Versickerung 
möglich sein.

24. Innerhalb der Fläche für Sport- und Spielanlagen, der Flä-
chen für den Gemeinbedarf und des Gewerbegebietes sind 
Geh- und Fahrwege, oberirdische Stellplätze, Terrassen 
sowie Feuerwehrzufahrten und -aufstellflächen mit hellen 
Belägen zu versehen und in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau herzustellen.

25. Innerhalb der Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage sind die mit „(C)“ bezeichneten Flächen für 
die vorübergehende Rückhaltung von Niederschlags-
wasser bei Starkregenereignissen vorzusehen.

26. Zur Vermeidung oder Verringerung von Schäden durch 
Starkregen ist innerhalb der Flächen für Sport- und Spiel-
anlagen die Oberkante des Fußbodens des ersten Oberge-
schosses in dem mit „(D)“ bezeichneten Bereich mit einer 
Höhe von mindestens 40,5 m über Normalhöhennull 
(üNHN) und in dem mit „(E)“ bezeichneten Bereich die 
Geländeoberfläche mit einer Höhe von maximal 40,0 m 
üNHN herzustellen. 

27. Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht umfasst die Befugnis 
der Freien und Hansestadt Hamburg, einen allgemein 
zugänglichen Weg anzulegen und zu unterhalten.

§ 3

Für Teilflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird die Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen in der 
Gemarkung Groß Flottbek vom 13. April 1971 (HmbGVBl. 
S. 76, 84), zuletzt geändert am 6. Oktober 2020 (HmbGVBl. 
S. 523, 529), und die Verordnung zum Schutz von Land-
schaftsteilen in der Gemarkung Bahrenfeld vom 13. April 1971 
(HmbGVBl. S. 75, 84), zuletzt geändert am 6. Oktober 2020 
(HmbGVBl. S. 523, 529), aufgehoben.

§ 4

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 17. Dezember 2024.
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